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Titel: 
 
Maßnahmebeschluss zum Ersatz des Zaunes am Zentralfriedhof 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, den vorhandenen Holzzaun  um den Zentralfriedhof auf einer 
Länge von 655 lfm durch einen Stahlmattenzaun zu ersetzen. 
 
Gesetzliche Grundlagen: VOL (A), VAO Nr. 3 
Bereits gefasste und/oder zu ändernde 
Beschlüsse: 

 

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  
Hinweise zur Veröffentlichung:  
 
 
Finanzbedarf/Finanzierung: 
 
Im Investplan 2011 sind für die Maßnahme Grabfeldberäumung 40 TEUR eingestellt. 
Für Wegebau an der Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Roßlau wurden bereits 
4.071,78 TEUR verwendet. Da keine Grabfeldberäumung im Jahr 2011 
vorgenommen wird, können die verbleibenden Mittel in Höhe von 35.928,22 EUR für 
den Bau des Zaunes verwendet werden. 
 
Begründung: siehe Anlage 1 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Moritz 
Betriebsleiterin 
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Anlage 1: 
 
In den letzten Jahren hat der Schaden an Gräbern durch Wildverbiss stark 
zugenommen. Mit Errichtung eines Wildzaunes (800 lfm) und Sicherung der Türen 
(Türschließer) konnte das Eindringen des Wildes noch nicht ausreichend verhindert 
werden. Durch eine regelmäßige Bejagung des Wildes durch den Stadtjäger konnte 
der Wildverbiss ebenfalls nicht eingedämmt werden.  
 
Der vorhandene Zaun mit einer Höhe von 1,50 m zwischen der Friedhofsmauer an 
der Friedensallee bis zum Weidebusch, weiter an der Hauptstraße bis zum Beginn 
des Buschgrabens (Anfang des Wildzaunes) ist in einem sehr desolaten Zustand. 
Eine Reparatur des Zaunes ist wirtschaftlich nicht zu vertreten und würde das 
Eindringen des Wildes auch weiterhin nicht verhindern. 
 
Daher soll der vorhandene Zaun durch einen Stahlmattenzaun mit einer Höhe von 
1,80 m ersetzt werden. Der neue Zaun ist im Lageplan rot gekennzeichnet (Anlage 2) 
 
Die Beschaffung und das Setzen des Zaunes erfolgt mittels beschränkter 
Ausschreibung. 
 
Anlage: 
 
Anlage 2: Lageplan 
 


